
Polizeiliches Führungszeugnis/ NRW?
Beitrag von „volare“ vom 12. Januar 2006 19:01

Zitat

leila schrieb am 12.01.2006 18:49:
Bei mir (NRW - Bez.-Reg. Arnsberg) muss das Führungszeugnis vor dem 30.1. da sein.

Diesen Termin geben sie sicher an, damit man gezwungen ist, sich rechtzeitig zu kümmern und
die Bez.reg. nicht wochenlang irgendwelchen Dokumenten hinterher rennen muss.
Du hast ja sicher auch eine Quittung, wann du es beantragt hast. Für die Bearbeitung und den
Versand durch die Stadtverwaltung kannst du ja nichts.
Allerdings: Wenn du es bereits beantragt hast, ist es ganz sicher bis zum 30.1. da.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann ruf einfach ein paar Tage vorher bei der
Bez.reg. an und frage nach, ob es schon da ist.
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